
 

 

Synopse 
 
Änderung des Gesetzes zur Entwicklung des Tourismus, TEG 
 

   

Geltendes Recht Version RR-Vorlage v. 27.11.2017 Version landrätliche Kommission 

Art.  2 
Instrumente 

  

1 Der Kanton 1 Der Kanton und die Gemeinden  

a. erleichtert die Verwirklichung innovativer und 
nachhaltiger Projekte, 

a. erleichterterleichtern die Verwirklichung innovativer 
und nachhaltiger Projekte, 

 

b. schafft gute Rahmenbedingungen für den glarneri-
schen Tourismus, 

b. schafftschaffen gute Rahmenbedingungen für den 
glarnerischen Tourismus, 

 

c. unterstützt die Zusammenarbeit im Tourismus über 
politische und institutionelle Grenzen hinweg, 

c. unterstütztunterstützen die Zusammenarbeit im 
Tourismus über politische und institutionelle Gren-
zen hinweg, 

 

d. kann konzeptionelle Grundlagen wie Statistiken, 
Wertschöpfungs- und Machbarkeitsstudien erstel-
len oder unterstützen, 

d. kannkönnen konzeptionelle Grundlagen wie Statis-
tiken, Wertschöpfungs- und Machbarkeitsstudien 
erstellen oder unterstützen, 

 

e. kann sich an Institutionen beteiligen. e. kannkönnen sich an Institutionen beteiligen.  

2 In ausgewählten Fällen kann er Finanzhilfen ge-
währen für 

2 In ausgewählten Fällen kann er können 
sie Finanzhilfen gewähren für 

 

a. innovative und nachhaltige Projekte im Tourismus,   

b. Qualifizierungsmassnahmen und Qualitätssiche-
rung, 

  

c. konzeptionelle Grundlagen,   

d. Veranstaltungen,   

e. Beiträge an Infrastrukturanlagen,   
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f. die Aus- und Weiterbildung,   

g. die Förderung der Zusammenarbeit,   

h. Institutionen.   

Art.  5 
Ansatz 

Art.  5 
AnsatzAnsätze 

 

1 Der Ansatz beträgt bis zu 50 Prozent der massge-
benden Kosten bei Projekten und bis zu 25 Prozent 
bei Infrastruktur-Investitionen. 

  

 2 Für Investitionen in systemrelevante, touristische 
Kerninfrastrukturen zumindest regionaler Bedeutung, 
die ansonsten nicht kostendeckend erstellt und be-
trieben werden könnten, gilt ein Maximalansatz von 
40 Prozent.  

 

Art.  10 
 

  

1 Die Beiträge werden aus dem Tourismusfonds er-
bracht. 

  

2 Der Tourismusfonds wird als Spezialfinanzierung 
gemäss der Gesetzgebung über den Finanzhaus-
halt1) geführt und von der Staatskasse verwaltet. 

  

3 Der Landrat setzt die Einlagen in den Tourismus-
fonds jeweils für vier Jahre im Rahmen des Finanz-
plans fest. 

3 Der Landrat setzt die Einlagen in den Tourismus-
fonds kann jeweils bis zu vier Millionen Franken für 
vier Jahre im Rahmen des Finanzplans fest.in den 
Tourismusfonds einlegen. 

 

Art.  12 
Grundsatz 

  

                                                 
1) GS VI A 

http://gesetze.gl.ch/data/VI-A/de
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1 Die Gemeinden erheben eine Kurtaxe für das Be-
herbergen von Gästen. Sie können ausserdem eine 
Tourismusförderungsabgabe erheben. 

 1 Die Gemeinden erheben eine Kurtaxe für das Be-
herbergen von Gästen.  sowie für den Aufenthalt in 
Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Sie können 
ausserdem eine Tourismusförderungsabgabe erhe-
ben. 

2 Als Beherbergen gilt das entgeltliche und unentgelt-
liche Überlassen von Wohnraum, Platz in einem 
Massenlager oder der Möglichkeit zum Campieren. 
Dauert das Überlassen länger als einen Monat, so 
können Pauschalen geleistet werden.  

 2 Als Beherbergen gilt das entgeltliche und unentgelt-
liche Überlassen von Wohnraum, Platz in einem 
Massenlager oder der Möglichkeit zum Campieren. 
Dauert das Überlassen länger als einen Monat, so 
können Pauschalen geleistet erhoben werden. 

3 Die Gemeinden haben die Bestimmungen über Kur-
taxen und Tourismusförderungsabgaben dem zu-
ständigen Departement zur Genehmigung vorzule-
gen. 

  

Art.  15 
Ansätze 

Art.  15 
Ansätze f ür Kurtaxen 

 

1 Der Regierungsrat setzt die Höchstbeträge und die 
Höchstpauschalen für Kurtaxen und Tourismusförde-
rungsabgaben fest. 

1 Der Regierungsrat setzt die Höchstbeträge Die 
Gemeinden setzen eine Jahrespauschale zwischen 
270 und die Höchstpauschalen für Kurtaxen 450 
Franken sowie eine Tagestaxe zwischen drei und 
Tourismusförderungsabgaben  fünf Franken fest. 

 

2 Die Kurtaxe wird grundsätzlich pro Übernachtung 
des Gastes erhoben. 

  

3 Eigentümer oder Dauermieter von Ferienhäusern 
und Ferienwohnungen, Wohnzelten, Mobilhomes 
und dergleichen leisten die Kurtaxe im Rahmen einer 
Jahrespauschale pro Bett, Liegestelle oder nach An-
zahl Zimmern. Die Pauschale gilt für die Beherber-
genden und ihre Familienangehörigen sowie allfälli-
ges Dienstpersonal; für Gäste sind die ordentlichen 
Kurtaxen zu entrichten. 
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4 Der Regierungsrat kann für weitere Fälle einen 
Pauschalbetrag festlegen, wenn der Aufwand für die 
Erhebung gemäss Absatz 2 unverhältnismässig ist. 

  

Art.  16 
Verwendung der Mittel 

  

1 Die Kurtaxen und die Tourismusförderungsabgabe 
sind zur Förderung und Entwicklung des Tourismus 
vor Ort sowie zur Unterstützung der Marktbearbei-
tung im Tourismus einzusetzen.  

1 Die Kurtaxen und die Tourismusförderungsabgabe 
sind zur Förderung  für die Finanzierung von touristi-
schen Einrichtungen, Veranstaltungen und Entwick-
lung des Tourismus vor Ort sowie zur Unterstützung 
Dienstleistungen zu verwenden, die überwiegend im 
Interesse der Gäste liegen. Die Tourismusförde-
rungsabgaben sind für die Marktbearbeitung im Tou-
rismus einzusetzen.zu verwenden.  

 

2 Die Gemeinden können die Erhebung und Verwen-
dung dieser Abgaben Tourismusorganisationen über-
tragen, die hierüber dem Gemeinderat alljährlich Re-
chenschaft abzulegen haben. 

  

 


